
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Pauschalreisen und Reiseverkehr 
 
Verehrter Reisegast,  
bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen und Hinweise, die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen 
(Reisenden) und uns (Reiseveranstalter) regeln und die Sie mit Ihrer Buchung anerkennen. 
 
1. Abschluss des Reisevertrages  
1.1 Mit Ihrer Reiseanmeldung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die 
Anmeldung kann schriftlich, per Internet, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie erfolgt 
durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Personen. Für deren 
Vertragsverpflichtung hat der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen ein zu stehen. 
1.2 Der Vertrag kommt mit der Annahme durch uns zustande. Die Anmeldung bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach dem Vertragsabschluss werden wir, bzw. unser Buchungsbüro, Ihnen 
die Reisebestätigung zukommen lassen.  
1.3 Offensichtliche Rechen- und Berechnungsfehler gehen nicht zu Lasten des Reiseveranstalters.  
1.4 Für die Beratung und Vermittlung der von uns veranstalteten Reisen stehen Reisebüros und 
Buchungsstellen zu Ihrer Verfügung. Sie sind nicht berechtigt, von den Reisebedingungen oder den 
Prospektaussagen abweichende Zusagen zu machen, oder vertretungsweise rechtsgeschäftliche 
Willenserklärungen mit Wirkung für uns abzugeben. Sie treten lediglich als Vermittler auf.  
1.5 Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen 
als vermittelt bezeichneten Fremdleistungen ist der Reiseveranstalter lediglich Reisevermittler. Bei diesen 
Reisevermittlungen ist eine vertragliche Haftung als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine 
zumutbare Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung besteht oder zugesicherte Eigenschaften 
fehlen. Der Veranstalter haftet insofern grundsätzlich nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die 
vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631 BGB). Für den Vertragsschluss gelten die Bestimmungen 
der Ziffer 1. sinngemäß.  
 
2. Bezahlung  
2.1 Mit Erhalt der Rechnung / Bestätigung erhalten Sie den Sicherungsschein. Es ist dann, sofern in der 
Reisebestätigung nicht anders angegeben, eine Anzahlung von 25,- € zu leisten.  
2.2. Der Restbetrag ist zwei Wochen vor Reiseantritt bei uns eingehend zu leisten. Vertragsabschlüsse 
innerhalb von zwei Wochen vor Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des 
gesamten Reisepreises. 
2.3. Die Verpflichtung zur Aushändigung des Sicherungsscheines besteht nicht, wenn die Reise nicht 
länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75.- € nicht übersteigt.  
2.4 Falls wir bei kurzfristigen Buchungen die notwendige Hotel- oder Schiffsbestätigung u. ä. nur mehr 
außerhalb unseres vertraglichen Kontingents telefonisch oder fernschriftlich einholen können, berechnen 
wir eine Gebühr. Von 7.- € pro Auftrag. 
2.5 Erfolgt die Zahlung nicht vollständig oder pünktlich, haben wir das Recht, die Übermittlung / 
Aushändigung der Reiseunterlagen zu verweigern und Ersatzansprüche in Höhe entsprechender 
Reiserücktrittsgebühren zu verlangen. Bitte haben sie Verständnis, dass Bearbeitungs-, Rücktritts- und 
Umbuchungsgebühren jeweils sofort zu bezahlen sind. 
 
3. Leistungen und Preise 
3.1 Der Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen in 
unserem Prospekt sowie aus den hierauf Bezugnehmenden Angaben in unserer Reisebestätigung. Die in 
dem Prospekt enthaltenen Angaben sind für uns bindend. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus 
sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung 
der Prospektangaben zu erklären, über die wir Sie, soweit möglich selbstverständlich informieren 
werden. Zusätzliche Zusicherungen, Nebenabreden, besondere Vereinbarungen oder vereinbarte 
Sonderwünsche des Reisenden bedürfen für ihre Verbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung des 
Reiseveranstalters. 
3.2 Die Preise verstehen sich pro Person und schließen, soweit entsprechend gebucht, die Fahrt ab 
Zusteigeort zum Zielort und zurück ein. 
3.3 Sollten Sie ein halbes Doppelzimmer gebucht haben und wir keine zweite passende Person dazu 
buchen können, erfolgt die Unterbringung in einem Einzelzimmer automatisch zum entsprechenden 
Mehrpreis. 
3.4 Die Platzzuteilung in den Omnibussen erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Bei Urlaubsreisen 
wird der Sitzplatz bei der Rückfahrt aus technischen Gründen nicht zugeteilt.  
3.5 Die Beförderung des Gepäcks (pro Person ein Gepäckstück bis 20 kg und ein Handgepäckstück) ist 
kostenlos. 
3.6 In den Reiseleistungen nicht eingeschlossen sind gesetzlich und behördlich festgelegte Gebühren (z. 
B. Visa, Ein- und Ausschiffungsgebühren u. ä.), da diese Änderungen unterliegen, sowie zusätzliche, von 
uns lediglich vermittelte Angebote der örtlichen Vertretungen (z. B. Ausflüge, Abendveranstaltungen u. 
ä.).  
3.7 Ermäßigungen  
Rabatte für Clubs und Gruppen gewähren wir wie folgt: 
  7 – 9   Personen   3% Rabatt 
10 – 14  Personen  4% Rabatt 



15 – 24  Personen  5% Rabatt 
25 – 34  Personen  7% Rabatt 
ab 35 Personen      9 % Rabatt  
Diese Ermäßigung ist nur bei Buchungserleichterung möglich, d.h. bei gemeinsamer Buchung, Zahlung 
und Abholung der Reiseunterlagen in unserem Hauptbüro. 
3.8 Kinderermäßigung  
a) Voraussetzung für die Gewährung einer Kinderermäßigung ist die Angabe des Geburtsdatums des 
betreffenden Kindes bei Buchung der Reise. Maßgebend ist das Alter des Kindes bei Reiseantritt. b) 
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erhalten 10% Ermäßigung auf den Reisepreis bei 
Unterbringung im Zimmer der Eltern. Die Anmeldung eines Kindes ist auf jeden Fall erforderlich. 2 Kinder 
können nur in Ausnahmefällen nach Rückfrage beim Gastgeber im Zimmer der Eltern untergebracht 
werden. 
 
4. Preisänderungen 
a) Der Reiseveranstalter kann vier Monate nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5 % des 
Gesamtreisepreises verlangen, wenn nachweisbar und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretend 
einer Erhöhung der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder 
Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
Rechnung getragen wird. Auf den genannten Umständen beruhende Preiserhöhungen sind nur insoweit 
zulässig, wie sich die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben- und Wechselkursanteil konkret 
berechnet auf den Reisepreis auswirkt. 
b) Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden. 
Eine nach Ziffer 4. a) zulässige Preisänderung hat der Reiseveranstalter dem Reisenden unverzüglich 
nach Kenntnis vom Preiserhöhungsgrund zu erklären. 
c) Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 5 % des Gesamtreisepreises kann der 
Reisende kostenlos zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer anderen mindestens 
gleichwertigen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis 
für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
d) Die Rechte nach Ziffer 4.c) hat der Reisende unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters 
diesem gegenüber geltend zu machen. 
 
5. Leistungsänderungen  
a) Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, 
die nach Vertragsabschluss notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
b) Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Reiseveranstalter dem Reisenden 
unverzüglich nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu erklären. 
c) Im Fall der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise 
verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten. 
d) Die Rechte nach Ziffer 5.c) hat der Reisende unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters 
diesem gegenüber geltend zu machen. 
e) Für den Fall einer zulässigen Änderung bleiben die übrigen Rechte (insbesondere Minderung, 
Schadensersatz) unberührt. 
f) Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen, wenn nicht anders angegeben, behält 
sich der Reiseveranstalter vor, die Reise abzusagen. Die Rücktrittserklärung soll dem Reisenden, bzw. 
der Buchungsstelle, bei Mehrtagesfahrten bis 10 Tage vor Reisebeginn, bei Tagesfahrten bis 2 Tage vor 
Reisebeginn zu gehen. Für zusätzlich gebuchte Leistungen (Stadtführungen, Ausflüge etc.) gilt, wenn 
nicht anders angegeben, eine Mindestteilnehmer von 10 Personen. Der Reisende erhält den eingezahlten 
Reisepreis umgehend zurück. 
g) Der Reiseveranstalter behält sich das Recht vor, Reisende an Kooperationspartner, bei gleicher 
Leistung, zu vermitteln. Der Reiseveranstalter wird dann Vermittler nach 1.5. Der Kooperationspartner 
wird zum Reiseveranstalter. 
 
6. Rücktritt durch den Kunden / Umbuchungen / Ersatzreisende  
6.1 Ein Rücktritt des Kunden vom Reisevertrag ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Der 
Rücktritt sollte im Interesse des Kunden schriftlich erfolgen. Weiter empfehlen wir dringend den 
Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. Nähere Informationen erhalten Sie in unserem Büro. 
Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, so beträgt unser pauschalierter 
Anspruch als angemessener Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für unsere Aufwendungen:  
I. Reiserücktrittskosten:  
bis 20 Tage vor Reisebeginn 25,- € p. P., 
bis 10 Tage vor Reiseantritt 40% des Reisepreises, 
bis 6 Tage vor Reiseantritt 60% des Reisepreises, 
bei Nichterscheinen am Abreisetag 100% des Reisepreises. 
 
Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter oder 
bei der Buchungsstelle. Dem Reisenden wird der schriftliche Rücktritt empfohlen.  



 
II. Vom Kunden sind Visagebühren sowie reservierte Eintrittskarten für gebuchte Veranstaltungen voll zu 
bezahlen, sofern wir diese nicht weiterverkaufen können.  
 
III. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Reisen mit Flug- und Schiffspassagen erhöhte 
Stornokosten entstehen können, die von den jeweiligen Konditionen der Flug- bzw. Fährgesellschaften 
abhängen.  
6.2 Änderungen auf Verlangen des Reisenden 
Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen oder Umbuchungen, so kann der 
Reiseveranstalter bei Vornahme entsprechender Umbuchungen ein Bearbeitungsentgelt von 15,- € 
verlangen, soweit er nach entsprechender Information des Reisenden nicht eine höhere Entschädigung 
nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter 
ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistung erwerben kann.  
6.3. Ersatzreisende  
a) Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den 
besonderen Reiseerfordernissen genügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen und der Reiseveranstalter der Teilnahme nicht aus diesen 
Gründen widerspricht.  
b) Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis.  
c) Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für die durch die 
Teilnahme des Dritten entstehenden Mehrkosten, regelmäßig pauschaliert auf 15,- €.  
6.4 Reiseabbruch 
Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B. 
Krankheit), so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung ersparter 
Aufwendungen sowie erzielter Erlöse aus der Verwertung der nicht in Anspruch genommener Leistungen 
zu erreichen. Das gilt nicht, wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.  
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen  
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht in Anspruch, so bemühen wir uns bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten 
Aufwendungen. Bei nicht in Anspruchnahme aus zwingendem Grund entfällt dieser Anspruch. Diese 
Verpflichtung entfällt für uns, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn es sich 
bei der nicht in Anspruchnahme nicht um einen zwingenden Grund handelt oder wenn einer Erstattung 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 
 
8. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter  
Wir können in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen:  
8.1 Störung durch den Reisenden 
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung 
erheblich weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Reiseveranstalter und/oder die 
Reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich 
begründete Hinweise hält. Dem Reiseveranstalter steht in diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit 
sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) 
ergeben. Schadensersatzansprüche im übrigen bleiben unberührt  
8.2. Mindestteilnehmerzahl 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen, wenn nicht anders angegeben, behält 
sich der Reiseveranstalter vor, die Reise abzusagen. Die Rücktrittserklärung soll dem Reisenden, bzw. 
der Buchungsstelle, bei Mehrtagesfahrten bis 10 Tage vor Reisebeginn, bei Tagesfahrten bis 2 Tage vor 
Reisebeginn zu gehen. Für zusätzlich gebuchte Leistungen (Stadtführungen, Ausflüge etc.) gilt, wenn 
nicht anders angegeben, eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen. Der Reisende erhält den 
eingezahlten Reisepreis umgehend zurück. 
8.3. Kündigung infolge höherer Gewalt  
a) Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstände 
wie Krieg, innere Unruhen, Epidemien, hoheitliche Anordnungen (Entzug der Landerechte, 
Grenzschließungen), Naturkatastrophen, Havarien, Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige 
Fälle berechtigen beide Teile zur Kündigung des Reisevertrages.  
b) Im Fall der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder noch zu erbringende 
Reiseleistungen eine nach § 638 Abs. 3 BGB zu bemessende Entschädigung verlangen.  
c) Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfall zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die 
Beförderung mit umfasst. In jedem Fall hat er die zur Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen.  
d) Die Mehrkosten der Rückbeförderung tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat der 
Reisende zu tragen.  
 
9. Gewährleistung und Abhilfe  
a) Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern diese 
nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des 



Reisemangels bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung.  
b) Der Reisende kann die Herabsetzung des Reisepreises nach § 638 Abs. 3 BGB verlangen, wenn er den 
oder die Reisemängel beim Reiseleiter, oder falls dieser nicht erreichbar ist, beim Reiseveranstalter direkt 
anzeigt, soweit nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegenüber dem Reiseveranstalter 
unzumutbar machen. Die Telefon- und Telefaxnummern ergeben sich aus den Reiseunterlagen. 
Unterlässt der Reisende schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm keine Ansprüche auf Herabsetzung 
des Reisepreises zu. Hat der Reisende mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag 
vom Unternehmer zu erstatten. Die §§ 346 Abs. 1, 347 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden 
entsprechende Anwendung.  
c) Ist die Reise mangelhaft und leistet der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisenden bestimmten 
angemessenen Frist Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und den Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Reiseveranstalter 
die Abhilfe verweigert oder ein Interesse des Reisenden die sofortige Selbsthilfe rechtfertigt.  
d) Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende eine angemessene 
Frist zur Abhilfe setzen. Verstreicht die Frist nutzlos, kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. Die 
Fristsetzung ist entbehrlich, wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder die sofortige Kündigung 
durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist. Das gilt entsprechend, wenn dem 
Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem und für den Reiseveranstalter erkennbarem 
Grund nicht zuzumuten ist.  
e) Bei berechtigter Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der Reise 
noch zu erbringende Reiseleistungen eine Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert 
der erbrachten Reiseleistungen sowie der Gesamtpreis und der Wert der vertraglich vereinbarten 
Reiseleistungen maßgeblich (vgl. § 638 Abs. 3 BGB). Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu 
erbringenden Reiseleistungen für den Reisenden kein Interesse haben. Der Reiseveranstalter hat die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die infolge der Vertragsaufhebung notwendig sind. Ist die 
Rückbeförderung vom Reisevertrag mit umfasst, so hat der Reiseveranstalter auch für diese zu sorgen 
und die Mehrkosten zu tragen.  
f) Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter 
nicht zu vertreten hat. 
 
10. Mitwirkungspflicht  
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unternehmen, um evtl. Schäden gering zu 
halten. Auf die Ziffern 8.1. und 9. wird Bezug genommen.  
 
11. Haftungsbeschränkung  
a) Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,  
aa) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder  
ab) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
b) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale 
Übereinkommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden 
kann, so kann sich der Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die 
darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.  
c) Bei eindeutig und ausdrücklich als vermittelt bezeichneten Leistungen ist Ziffer 1.5. dieser 
Bedingungen zu beachten.  
d) Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter bei Sachschäden 
bis 4000 Euro. Übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für Sachschäden auf die 
Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden 
und Reise. Dem Reisenden wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer 
Reiseunfall- oder Reisegepäckversicherung empfohlen.  
 
12. Ausschlussfrist und Verjährung  
a) Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung nach den §§ 651 c bis 651 f BGB hat der Reisende 
innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem 
Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur geltend gemacht 
werden, wenn der Reisende die genannte Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhalten konnte.  
b) Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 12. a) verjähren grundsätzlich in einem Jahr nach dem 
vertraglich vorgesehenen Reiseende, jedoch mit der Einschränkung, dass diese Verjährungsfrist von 
einem Jahr nicht vor Mitteilung eines Mangels an den Reiseveranstalter durch den Reisenden beginnt. Bei 
grobem Verschulden verjähren die in Ziffer 12. a) betroffenen Ansprüche in zwei Jahren.  
c) Im Übrigen gilt, insbesondere auch bei arglistigem Verschweigen des Mangels, die regelmäßige 
Verjährungsfrist von drei Jahren.  
 
13. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten  
a) Der Reiseveranstalter weist auf Pass-, Visumerfordernisse einschließlich der Fristen zur Erlangung 
dieser Dokumente und gesundheitspolizeiliche Formalitäten in dem von ihm herausgegebenen und dem 



Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt oder durch Unterrichtung vor der Buchung einschließlich 
zwischenzeitlicher Änderungen insbesondere vor Vertragsschluss und vor Reisebeginn hin, die für das 
jeweilige Reiseland für deutsche Staatsbürger ohne Besonderheiten wie Doppelstaatsbürgerschaft etc. 
gelten. 
b) Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Reiseveranstalter hat der Reisende die 
Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, sofern sich nicht der Reiseveranstalter ausdrücklich zur 
Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat. 
c) Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die Reise Schwierigkeiten, die allein 
auf das Verhalten des Reisenden zurückzuführen sind (z.B. keine Beschaffung des erforderlichen 
Visums), so kann der Reisende nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Reiseleistungen folgenlos in 
Anspruch nehmen. Insofern gelten die Ziffern über Rücktritt des Kunden und Reiseabbruch 
entsprechend. 
 
14. Gerichtsstand  
Firmensitz des Reiseveranstalters  
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen.  
b) Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, 
es sei denn, dass die Klage sich gegen Vollkaufleute oder Personen richtet, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesem 
Fall ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgeblich.  
 
15. Reisen anderer Veranstalter  
Reisen, bei denen ausdrücklich ein anderer Veranstalter als Seitz-Reisen in Külsheim genannt ist, werden 
von uns nur vermittelt. Es gelten jeweils die Reisebedingungen des entsprechenden Veranstalters. Diese 
erhalten Sie auf Anforderung gesondert zugesandt. 
 
16. Haftung für Eintrittskarten  
Bei Reisen mit Eintrittskarten (Konzert, Oper, Musical usw.) haften wir nicht für die Qualität der Plätze 
oder der Leistungen des Konzerts, der Oper, des Musicals usw. Nebeneinander liegende Plätze können 
nicht garantiert werden. 
 
17. Allgemeine Bestimmungen  
Sämtliche Angaben in unseren Prospekten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die Berichtigung von 
Druck- und Rechenfehlern behalten wir uns vor. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Das gleiche gilt für 
die vorliegenden Reisebedingungen. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Mietomnibusverkehr 
 
1 Angebot und Vertragsabschluss 
1. Angebote des Busunternehmens sind, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart ist, freibleibend. 
2. Der Besteller kann seinen Auftrag schriftlich, in elektronischer Form oder mündlich erteilen. 
3. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen oder in elektronischer Form abgegebenen Bestätigung des 
Auftrages durch das Busunternehmen zustande, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. Weicht 
der Inhalt der Bestätigung von dem des Auftrages ab, kommt der Vertrag auf der Grundlage der 
Bestätigung dann zustande, wenn der Besteller innerhalb einer Woche nach Zugang die Annahme erklärt. 
 
2 Leistungsinhalt 
1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Angaben in der Bestätigung des Auftrages 
maßgebend. § 1 Abs. 3 und § 3 bleiben unberührt. 
2. Die Leistung umfasst in dem durch die Bestätigung des Auftrages vergebenen Rahmen die 
Bereitstellung eines Fahrzeuges der vereinbarten Art mit Fahrer und die  Durchführung der Beförderung; 
die Anwendung der Bestimmungen über den Werkvertrag wird ausgeschlossen. 
3. Die vereinbarte Leistung umfasst nicht: 
a) die Erfüllung des Zwecks des Ablaufes der Fahrt, 
b) die Beaufsichtigung der Fahrgäste, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und hilfsbedürftige 
Personen, 
c) die Beaufsichtigung von Sachen, die der Besteller oder einer seiner Fahrgäste im Fahrgastraum des 
Fahrzeugs zurücklässt, 
d) die Beaufsichtigung des Gepäcks beim Be- und Entladen, 
e) die Information über die für alle Fahrgäste einschlägigen Regelungen, soweit sie insbesondere in 
Devisen-, Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitsvorschriften enthalten sind und die Einhaltung der sich aus 
den Regelungen ergebenden Verpflichtungen. 
Das gilt  nicht, wenn etwas anderes vereinbart wurde. 
 
3 Leistungsänderungen 
1. Leistungsänderungen durch das Busunternehmen, die nach Zustandekommen des Vertrages 
notwendig werden, sind zugelassen, wenn die Umstände, die zur Leistungsänderung führen, vom 
Busunternehmen nicht wider Treu und Glauben herbeigefügt worden sind und soweit die Änderungen 
nicht erheblich und für den Besteller zumutbar sind. Das Busunternehmen hat dem Besteller Änderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu erklären. 
2. Leistungsänderungen durch den Besteller sind mit Zustimmung des Busunternehmens möglich. Sie 
bedürfen der Schriftform oder der elektronischen Form, es sei denn, etwas anderes wurde vereinbart. 
 
4 Preise und Zahlungen 
1. Es gilt der bei Vertragsabschluss vereinbarte Mietpreis. 
2. Alle Nebenkosten (z. B. Straßen- und Parkgebühren, Übernachtungskosten für den/die Fahrer) sind im 
Mietpreis nicht  enthalten, es sei denn, es wurde etwas abweichendes vereinbart. 
3. Mehrkosten aufgrund vom Besteller gewünschter Leistungsänderungen werden zusätzlich berechnet. 
4. Die Geltendmachung von Kosten, die aus Beschädigungen oder Verunreinigungen entstehen, bleibt 
unberührt. 
5. Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug fällig. 
 
5 Rücktritt und Kündigung durch den Besteller 
1. Rücktritt 
der Besteller kann vor Fahrtantritt vom Vertrag zurücktreten. Nimmt er diese Möglichkeit wahr, hat das 
Busunternehmen dann, wenn der Rücktritt nicht auf einen Umstand beruht, den es zu vertreten hat, 
anstelle des Anspruches auf den vereinbarten Mietpreis einen Anspruch auf angemessene Entschädigung. 
Deren Höhe bestimmt sich nach dem vereinbarten Mietpreis unter Abzug des Wertes, der vom 
Busunternehmen ersparten Aufwendungen und etwaiger durch andere Verwendungen des Fahrzeugs 
erzielten Erlöse. Das Busunternehmen kann Entschädigungsansprüche wie folgt pauschalieren: 
Bei einem Rücktritt 
a) bis 30 Tage vor dem geplanten Fahrtantritt   10 % 
b) ab 20 bis 11 Tage vor dem geplanten Fahrtantritt  25 % 
c) ab 10 Tage vor dem geplanten Fahrtantritt   50 % 
d) Sonderleistungen wie z.B. Eintrittskarten immer 100 % 
Der Entschädigungsanspruch entfällt, wenn der Rücktritt auf Leistungsänderungen des Busunternehmens 
zurückzuführen ist, die für den Besteller erheblich und unzumutbar sind. Weitergehende Rechte des 
Bestellers bleiben unberührt. 
 
2. Kündigung 
a) Werden Änderungen der vereinbarten Leistungen nach Fahrtantritt notwendig, die für den Besteller 
erheblich und nicht zumutbar sind, dann ist er – unbeschadet weiterer Ansprüche- berechtigt, den 
Vertrag zu kündigen. In diesen Fällen ist das Busunternehmen verpflichtet, auf Wunsch des Bestellers 
hin, ihn und seine Fahrgäste zurückzubefördern, wobei ein Anspruch auf die Rückbeförderung nur für das 
im Vertrag vereinbarte Verkehrsmittel besteht. Entstehen bei einer Kündigung wegen höherer Gewalt im 
Hinblick auf die Rückbeförderung Mehrkosten, so werden diese vom Besteller getragen. 
b) Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind dann ausgeschlossen, wenn die notwendig werdenden 
Leistungsänderungen auf einem Umstand beruhen, den das Busunternehmen nicht zu vertreten hat. 
c) Kündigt der Besteller den Vertrag, steht dem Busunternehmer eine angemessene Vergütung für die 
bereits erbrachten und die nach dem Vertrag noch zu erbringenden Leistungen zu, sofern letztere für den 
Besteller trotz der Kündigung noch von Interesse sind. 



 
6 Rücktritt und Kündigung durch das Busunternehmen 
 
1. Rücktritt 
Das Busunternehmen kann vor Fahrtantritt vom Vertrag zurücktreten, wenn außergewöhnliche 
Umstände, die es nicht zu vertreten hat, die Leistungserbringung unmöglich machen. In diesem Fall kann 
der Besteller nur die ihm in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fahrzeugbestellung entstandenen 
notwendigen Aufwendungen ersetzt verlangen. 
 
2. Kündigung 
a) Das Busunternehmen kann nach Fahrtantritt kündigen, wenn die Erbringung der Leistung entweder 
durch höhere Gewalt, oder durch eine Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art 
durch nicht vorhersehbare Umstände wie z. B. Krieg oder kriegsähnliche Vorgänge, Feindseligkeiten, 
Aufstand oder Bürgerkrieg, Verhaftung, Beschlagnahme oder Behinderung durch Staatsorgane oder 
andere Personen, Straßenblockaden, Quarantänemaßnahmen sowie von ihm nicht zu vertretende 
Streiks, Aussperrungen oder Arbeitsniederlegungen, oder durch den Besteller erheblich erschwert, 
gefährdet oder beeinträchtigt wird. Im Falle einer Kündigung aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund 
einer Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art ist das Busunternehmen auf des 
Bestellers hin verpflichtet, ihn und seine Fahrgäste zurückzubefördern, wobei ein Anspruch auf die 
Rückbeförderung nur für das im Vertrag vereinbarte Verkehrsmittel besteht. Entstehen bei Kündigung 
wegen höherer Gewalt Mehrkosten für die Rückbeförderung, so werden diese vom Besteller getragen. 
b) Kündigt das Busunternehmen den Vertrag, steht ihm eine angemessene Vergütung für die bereits 
erbrachten und die nach dem Vertrag noch zu erbringenden Leistungen zu, sofern letztere für den 
Besteller trotz der Kündigung noch von Interesse sind. 
 
7 Haftung 
 
1. Das Busunternehmen haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Beförderung. 
2. Das Busunternehmen haftet nicht für Leistungsstörungen durch höhere Gewalt sowie eine 
Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstände 
wie z. B. Krieg oder kriegsähnliche Vorgänge, Feindseligkeiten, Aufstand oder Bürgerkrieg, Verhaftung, 
Beschlagnahme oder Behinderung durch Staatsorgane oder andere Personen, Straßenblockaden, 
Quarantänemaßnahmen sowie von ihm nicht zu vertretende Streiks, Aussperrungen oder 
Arbeitsniederlegungen. 
3. Die Regelungen über die Rückbeförderung bleiben unberührt. 
 
8 Beschränkung der Haftung 

 
1. Die Haftung des Busunternehmens bei vertraglichen Schadensersatzansprüchen wegen Sachschäden 
ist auf den dreifachen Mietpreis (vgl. oben § 4) beschränkt, die Haftung je betroffenen Fahrgast ist 
begrenzt auf den auf diese Person bezogenen Anteil am dreifachen Mietpreis. Werden 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht, wird je betroffenem Fahrgast bei 
Sachschäden bis 4.000,00 € gehaftet. Übersteigt der auf den einzelnen Fahrgast bezogene Anteil am 
dreifachen Mietpreis diese Beträge. Ist die Haftung auf den auf diese Person bezogenen Anteil am 
dreifachen Mietpreis begrenzt. 
2. § 23 PBefG bleibt unberührt. Die Haftung für Sachschäden ist damit ausgeschlossen, soweit der 
Schaden je beförderte Person 1.000,00 € übersteigt. 
3. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Begrenzungen haben keine Gültigkeit wenn der zu 
beurteilende Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. 
4. Das Busunternehmen haftet nicht für Schäden, soweit diese ausschließlich auf einem schuldhaften 
Handeln des Bestellers oder seiner Fahrgäste beruhen. 
5. Der Besteller stellt das Busunternehmen und alle von ihm in die Vertragsabwicklung eingeschalteten 
Personen von allen Ansprüchen frei, die auf einem der in § 2 Abs. 3 lit. a) – e) umschriebenen 
Sachverhalte beruhen. 
 
9 Gepäck und sonstige Sachen 
 
1. Gepäck im normalen Umfang und – nach Absprache – sonstige Sachen werden mitbefördert. 
2. Für Schäden, die durch vom Besteller oder seinen Fahrgäste mitgeführten Sachen verursacht werden, 
haftet der Besteller, wenn sie auf Umständen beruhen, die von ihm oder seinen Fahrgästen zu vertreten 
sind. 
 
10 Verhalten des Bestellers und der Fahrgäste 
 
1. Dem Besteller obliegt die Verantwortung für das Verhalten seiner Fahrgäste während der Beförderung. 
Den Anweisungen des Bordpersonals ist Folge zu leisten. 
2. Fahrgäste, die trotz Ermahnung begründeten Anweisungen des Bordpersonals nicht nachkommen, 
können von der Beförderung ausgeschlossen werden, wenn durch die Missachtung von Anweisungen eine 
Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder für die Mitfahrgäste entsteht oder aus anderen 
Gründen die Weiterbeförderung für das Busunternehmen unzumutbar ist. Rückgriffsansprüche des 
Bestellers gegenüber dem Busunternehmen bestehen in diesen Fällen nicht. 
3. Beschwerden sind zunächst an das Bordpersonal, und, falls dieses mit vertretbarem Aufwand nicht 
abhelfen kann, an das Busunternehmen zu richten.  
4. Der Besteller ist verpflichtet, bei der Behebung von Leistungsstörungen im Rahmen des ihm 
Zumutbaren mitzuwirken, um eventuelle Schäden zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. 



 
11 Gerichtsstand und Erfüllungsort 
 
1. Erfüllungsort 
Erfüllungsort ist im Verhältnis zu Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ausschließlich der Sitz des Busunternehmens. 
2. Gerichtsstand 
a) Ist der Besteller ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist der Gerichtsstand der Sitz des Busunternehmers. 
b) Hat der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verlegt er nach Zustandekommen 
des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland oder ist sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist der Gerichtsstand 
ebenfalls Sitz des Busunternehmens. 
3. Für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses ist das Recht der Bundesrepublik  Deutschland 
maßgeblich. 
 
12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen    
 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für den Mietomnibusverkehr hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages 
zur Folge. 
    

   


	AGB Reiseverkehr
	1. Vertragsabschluss
	2. Bezahlung
	3. Leistung und Preise
	4. Preisänderung
	5. Leisungsänderung
	6. Rücktritt durch Kunde
	7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
	8. Rücktritt durch Reiseveranstalter
	9. Gewährleistung und Abhilfe
	10. Mitwirkungspflicht
	11. Haftungsbeschränkung
	12. Ausschlussfrist und Verjährung
	13. Pass-, Visa-, gesundheitspolizeiliche Formalitäten
	14. Gerichtsstand
	15. Reisen anderer Veranstalter
	16. Haftung für Eintrittskarten
	17. Allgemeine Bestimmungen

	AGB Mietomnibusverkehr
	1. Angebot, Vertragsabschluss
	2. Leistungsinhalt
	3. Leistungsänderung
	4. Preise und Zahlung
	5. Rücktritt, Kündigung durch Besteller
	6. Rücktritt, Kündigung durch Busunternehmen
	7. Haftung
	8. Haftungsbeschränkung
	9. Gepäck und sonstige Sachen
	10. Verhalten des Bestellers, Fahrgäste
	11. Gerichtsstand, Erfüllungsort
	12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen




